
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Ortschaftsrat 
Nordschwaben 

18.04.2018 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Entfernen des Randstreifens innerorts, entlang der Kreisstraße 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Der Ortschaftsrat beschließt, ob die Entfernung des Randstreifens grundsätzlich 
gewünscht wird. 
 
  
 

 
An lagen  
--   
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

OV Nordschwaben NDW/31/2018 09.04.2018 
   Verfasser/in Aktenzeichen  
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 

 
x nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
x nein 
 

 Erläuterung: 
      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
x nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja x nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage  x nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

Im Zuge der Breitbandverlegungsarbeiten hat sich eine Möglichkeit zur Entfernung des 
Randstreifens innerorts, entlang der Kreisstraße ergeben. 
Dies wurde in der nichtöffentlichen Sitzung vom 22.11.2017 von Ortschaftsrat Werner Brandl 
angesprochen.  
Die Entfernung des Streifens würde die Fahrbahn verbreitern.  
Bei der Begehung mit „Regio Data“ und der Baufirma „Knobel“ wurde die Entfernung des 
Randstreifens in Aussicht gestellt, wenn sich die Grabarbeiten auf diese Seite erstrecken 
sollten. 
Dies müsste jedoch im Vorfeld mit dem Stadtbauamt abgesprochen werden. 
 
Da die Zeit bis zum Beginn der Verlegungsarbeiten knapp ist, muss zunächst mit dem 
Ortschaftsrat abgeklärt werden, ob die Entfernung des Randstreifens überhaupt  gewünscht 
wird, bevor man weitere Schritte in die Wege leitet. 
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